Musterklausel zur Meldepflicht bei Weiterleitung von Fördermitteln
Hinweis: Diese Klausel kann je nach Einzelfall und Art des Förderprogramms angepasst werden. Es empfiehlt sich, die Klausel im Kontext der allgemeinen Vertragsbedingungen und der jeweiligen rechtlichen Rahmenbedingungen zu prüfen.
§ [Nummer] Mitteilungspflichten und Zusammenarbeit
1. [bookmark: _GoBack]Der Zuwendungsempfänger verpflichtet sich, den Fördermittelgeber unverzüglich schriftlich zu informieren, sobald Tatsachen oder Umstände bekannt werden, die auf eine rechtsextreme Unterwanderung, extremistische Aktivitäten oder sonstige Umstände hinweisen, die den Förderzweck, den Ruf des Fördermittelgebers oder die ordnungsgemäße Verwendung der Fördermittel gefährden können.

2. Dies umfasst insbesondere Hinweise auf Aktivitäten oder Strukturen innerhalb des Zuwendungsempfängers, die verfassungswidrig, diskriminierend oder gewaltverherrlichend sind oder die gegen die Grundwerte der Demokratie und Menschenwürde verstoßen.

3. Der Zuwendungsempfänger verpflichtet sich, in solchen Fällen eng mit dem Fördermittelgeber zusammenzuarbeiten und alle erforderlichen Informationen zur Aufklärung und zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verwendung der Mittel zur Verfügung zu stellen.

4. Unterlässt der Zuwendungsempfänger die erforderliche Mitteilung oder Zusammenarbeit, behält sich der Fördermittelgeber das Recht vor, die Fördermittel ganz oder teilweise zurückzufordern und/oder den Vertrag außerordentlich zu kündigen.

